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auch die Angabe der für die Anerkennung (und den 
Zugang zum Beruf) zuständigen Stelle unter über 1.500 
geführten zuständigen Stellen in Deutschland. 

Seit dem Relaunch prüft das System unverbindlich vorab, 
ob die Fachkräfte grundsätzlich die Voraussetzungen 
für die Anerkennung mitbringen. Für eine genauere 
Beratung fragt das Onlinetool jetzt zum Beispiel auch 
nach dem Herkunftsland des Abschlusses und – auch mit 
Blick auf Aspekte des Aufenthaltsrechts411 – ob sich die 
Fachkraft bereits in Deutschland aufhält. Mit diesen in-
dividuellen Ergebnissen sind Anerkennungsinteressierte 
optimal für eine tiefergehende Beratung und die Antrag-
stellung gerüstet. Informationen über die verschiedenen 
Beratungsangebote sind direkt im Finder enthalten, teil-
weise ist ein direkter Zugang zu diesen möglich.

Die Informationen des Anerkennungs-Finders sind in 
einfacher Sprache formuliert, um das komplexe Verfah-
ren bei den reglementierten und nicht reglementierten 
Berufsqualifikationen verständlich darzustellen. 2020 
erfolgten 56% (2019: 59%) aller Gesamtzugriffe auf das 
Portal auf den Anerkennungs-Finder.

Für „Profis“, also die in einer Beratungsstelle oder Behör-
de mit dem Thema Anerkennung professionell betrauten 
Personen, steht der „Profi-Filter“ mit seinen umfangrei-
chen Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung. In 
der Datenbank des Anerkennungs-Finders kann damit 
direkt nach Ausbildungsarten deren gesetzlichen Rege-
lungen und den reglementierten, als besonders geschütz-
ten Berufen gefiltert werden. Damit gelingt der schnelle 

411 Damit werden auch Verfahrensänderungen im Rahmen des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes (s. o.) berücksichtigt.

und komfortable Zugriff auf die zuständigen Stellen für 
die Anerkennung. Auf dieses Angebot wurde 2020 rund 
453.000 Mal zugegriffen (2019: ca. 425.000). 

Informationsbedarf vorrangig bei 
reglementierten Berufen

Bei vielen Berufen ist der Berufszugang oder das Führen 
der Berufsbezeichnung durch rechtliche Vorgaben an be-
stimmte Qualifikationen gebunden. Die Anerkennung ist 
dann unverzichtbare Voraussetzung für eine berufliche 
Tätigkeit in Deutschland. Gleichwohl die Anerkennung 
auch bei den nicht reglementierten Berufen für den 
Arbeitsmarktzugang empfohlen wird und bei der Ein-
wanderung aus den meisten Drittstaaten auch zwingend 
erforderlich ist, sind diese nicht reglementierten Berufe 
auch 2020 kaum mehr unter den Top zehn Berufen im 
Anerkennungs-Finder → Tabelle D4-3. Obwohl 2020 der 
Beruf Ingenieur/-in den Beruf Pflegefachmann/-fachfrau 
überholt und auf den dritten Platz bei den deutschen 
Berufsprofilen verdrängt hat, stellten die Gesundheitsbe-
rufe noch die Hälfte der Top-10-Berufsprofile. Die starke 
Nachfrage im Gesundheitsbereich findet sich auch in den 
tatsächlich gestellten Anträgen auf Anerkennung einer 
ausländischen Berufsqualifikation wieder.412

Aufgrund der hohen Nachfrage werden seit 2017 auch 
„Hochschulberufe“ im Anerkennungs-Finder geführt. 
Diese beruflichen Einsatzmöglichkeiten bedürfen keiner 
Zulassung (wie z. B. Mathematiker/-in oder Biologe/Bio-
login).413 Das hier mögliche Verfahren der Zeugnisbewer-
tung wird dann erläutert. 

Beantwortung individueller Fragen

Die über die Kontaktformulare des Anerkennungsportals 
sowie telefonisch und per E-Mail im BIBB eingehen-
den Anfragen haben sich 2020 gegenüber dem Vorjahr 
um mehr als ein Drittel (33%) auf über 13.000 erhöht 
→ Schaubild D4-6. Die Anfragenzahlen spiegeln damit 
auch das Gesamtgeschehen des Jahres 2020 wider: Im 
ersten Quartal nahmen die Anfragen vor Inkrafttreten 
des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes stark zu. Im 
zweiten Quartal machte sich zeitgleich mit der COVID-
19-Pandemie ein Rückgang bemerkbar, während im 
letzten Quartal die Anfragen wieder stiegen.

Zusätzlich zu Fragen hinsichtlich der Anerkennung von 
bestimmten Berufen werden auch Fragen rund um das 
FEG und die Voraussetzungen der Einwanderung nach 

412 Vgl. Abschnitt „Deutscher Referenzberuf“ zu Ergebnissen der amtlichen Statistik in 
diesem Kapitel (mit Stichtag 31.12.2019 gegenüber den Portalzahlen mit Stichtag 
31.12.2020).

413 Diese sind abzugrenzen von den in → Tabelle D4-3 aufgeführten akademischen 
Berufe im Gesundheitsbereich, die als reglementierte Tätigkeiten der Anerkennung 
bedürfen.

Tabelle D4-2:  Nutzung der Sprachversionen des Portals 
„Anerkennung in Deutschland“ 2020

Sprachversion Einmalige Seitenansichten

Deutsch  4.848.681 

Englisch  2.055.230 

Türkisch  1.076.463 

Spanisch  566.796 

Arabisch  486.874 

Russisch  319.024 

Französisch  316.938 

Rumänisch  106.291 

Italienisch  92.363 

Polnisch  77.918 

Griechisch  66.803 

Quelle:  Die Nutzungszahlen des Portals wurden über  
das Webstatistik-Tool Matomo ermittelt.             BIBB-Datenreport 2021




